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C) BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Der Anlass f¿r die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 67 ĂGewerbepark Mering 

Westñ ist der dringende Bedarf des Marktes Mering, geeignete Flªchen f¿r die Ansie-

delung von gewerblichen Betrieben bereit zu stellen. Der Markt Mering beabsichtigt, 

für die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Bauflächen 

Baurecht und damit die Voraussetzung für eine zukünftige Bebauung des Plangebie-

tes zu schaffen.  

Der Markt Mering setzt bei der Ansiedlung von gewerblichen Betrieben nicht mehr 

auf einen Investor, der Markt verfolgt eine Ansiedlungspolitik insbesondere für Klein-

gewerbe und mittelständisches Gewerbe, die sich am Standort Mering und in der 

Region von Mering innerorts aufgrund von Konfliktlagen oder fehlender Flächengrö-

ßen nicht mehr erweitern oder ansiedeln können. 

Dabei zeigt sich, dass ein großer Bedarf an gewerblichen Bauflächen vorhanden ist. 

Die Nachfragen von Firmen decken derzeit schon kaum mehr das Angebot des Be-

bauungsplanes ab. Auch dies bestätigt den Paradigmenwechsel hin zu kleinteiligem 

Gewerbe und auch die dringende Erforderlichkeit dieses Bebauungsplanes, um den 

Belangen der Meringer und regionalen Meringer Wirtschaft Rechnung tragen zu kön-

nen. 

Es ist das Ziel des Marktes Mering, die weitere gewerbliche Entwicklung in Anerken-

nung der Belange der Wirtschaft sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-

zen zu gewährleisten. Die Planung ist daher vorrangig unter dem Gesichtspunkt des 

Erhalts und der Verbesserung der Erwerbsstruktur für die einheimische Bevölkerung 

sowie dem Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 8 

BauGB zu sehen.  

Weiteres Ziel der Planung ist es, den baulichen Eingriff so schonend wie möglich zu 

gestalten, um die Belange des Orts- und Landschaftsbildes nicht wesentlich zu be-

einträchtigen.  

Die Planung entspricht auch den landes- und regionalplanerischen Zielen zur Ver-

besserung der Erwerbsstruktur in allen Teilräumen der Region bzw. im ländlichen 

Raum. Weitere eingehaltene landes- und regionalplanerische Ziele sind:  

- Vermeidung einer ungegliederten, insb. bandartigen Siedlungsentwicklung  

- Ausweisung von Neubauflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs-

einheiten  

- Verminderung der Abwanderung der Bevölkerung durch Schaffung von dauerhaf-

ten, qualifizierten und bedarfsgerechten Arbeitsplätzen  

- Nachhaltige Weiterentwicklung des ländlichen Raumes als eigenständiger Le-

bens- und Wirtschaftsraum  
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Um die Berücksichtigung verkehrlicher, immissionsschutzrechtlicher, artenschutz-

rechtlicher und naturschutzrechtlicher Anforderungen und die Entwicklung einer städ-

tebaulichen Struktur und Ordnung gewährleisten zu können, ist die Aufstellung eines 

Bebauungsplanes gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 

2. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES 

2.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeich-

nung. Er umfasst eine Fläche von 100.740 m² (ca. 10,0 ha). 

Der Geltungsbereich beinhaltet vollständig die Flurnummern 3195, 3194, 3193, 3192, 

3192/6, 3191, 3190, 3189, 3188/7, 3188/6, 3188/5, 3187, 3186, 3185, 3184, 3183, 

3182, 3181, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 

3109, 3108, 3107, 3106, 3105, 3104, 3103, 3102, 3101, 3100 und 3099 sowie Teil-

flächen der Fl.Nrn. 3121 und 3124. 

Alle Grundstücke befinden sich innerhalb des Marktes und der Gemarkung Mering. 

2.2 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

 

Abbildung 1: Topographische Karte vom Plangebiet und der Umgebung, o. M. (© 2018 Bayerische 

Vermessungsverwaltung)  
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Das Plangebiet liegt im Westen des Marktes Mering im Landkreis Aichach-Friedberg. 

Der Standort befindet sich unmittelbar entlang der Bundesstraße B2, der Staats-

straße St2380 sowie der Bahnstrecke München - Augsburg. Damit ist der Standort 

sehr gut an das regionale und kommunale Straßennetz als auch an den öffentlichen 

Personennahverkehr (Bahn) angebunden. 

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

- Im Osten durch die Bahnstrecke München ï Augsburg und den Park & Ride Park-

platz f¿r die Bahnhaltestelle āMering - St. Afraó 

- Im Südosten durch den Park & Ride Parkplatz und im Süden durch die Frieden-

austraße und Gehölzstrukturen südlich entlang der Friedenaustraße 

- Im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

2.3 Bestandssituation (Topografie und Vegetation) 

Das Plangebiet wurde bis dato intensiv landwirtschaftlich genutzt und weist keine 

Gehölzstrukturen auf. Aktuell ist das Plangebiet durch die archäologischen Ausgra-

bungen, welche 2018 stattfanden, geprägt. Südlich angrenzend an das Plangebiet 

befinden sich zwischen der Friedenaustraße und der Bundesstraße B2 einige Ge-

hölzstrukturen. 

Das Gelände fällt von ca. 509,00 m ü. NN im Südwesten auf ca. 507,00 m ü. NN nach 

Nordosten ab.  

 

Abbildung 2: Luftbild vom Plangebiet, o. M. (© 2019 Bayerische Vermessungsverwaltung) 
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3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

3.1 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet im Wesentlichen Ge-

werbliche Bauflächen dar, welche im Norden, im Westen und im Süden eingegrünt 

sind.  

Die Darstellung des Bebauungsplanes weicht jedoch in den folgenden Punkten von 

der Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes ab: 

- Keine Grünzäsur inmitten der gewerblichen Bauflächen 

- Ortrandeingrünung östlicher als nach den Darstellungen des wirksamen Flächen-

nutzungsplans 

- abweichender Verlauf der Flutmulde entlang der Bahnstrecke (entgegen der ver-

alteten Darstellung des Flächennutzungsplans). 

Der wirksame Flächennutzungsplan wird dahingehend geändert, dass auf die 

Grünzäsur zugunsten der gewerblichen Bauflächen verzichtet wird, die Ortsrandein-

grünung in den Umgriff des Bebauungsplanes verschoben wird und die Darstellung 

der Flutmulde aktualisiert wird.  

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Mering erfolgt gemäß      

§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans.  

 

Abbildung 3: Wirksamer Flächennutzungsplan des Marktes Mering, o. M. 

3.2 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Der Bebauungsplan Nr. 67 ĂGewerbepark Mering Westñ grenzt an keinen Bebau-

ungsplan unmittelbar an. Auf der östlichen Seite der Bahnstrecke München ï Augs-

burg befinden sich die Geltungsbereiche der Bebauungsplªne Nr. 24 a ĂGE nördlich 

der UmgehungsstraÇeñ und Nr. 17 ĂHolzgartenwegñ. 



MARKT MERING  ENTWURF 

Bebauungsplan Nr. 67 ĂGewerbepark Mering Westñ   C) Begründung 

 

  

OPLA ï Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 21.02.2019  Seite 7 von 53 

 

4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 67 ĂGewerbepark Mering Westñ sind 

für den Markt Mering in Bezug auf Ortsentwicklung und Landschaftsplanung insbe-

sondere die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungspro-

gramms Bayern (LEP 2013/2018) und des Regionalplans der Region Augsburg (RP 

9) zu beachten. 

4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013/2018)  

Der Markt Mering liegt laut dem LEP 2013 im Verdichtungsraum von Augsburg. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem LEP 2018 

- In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaf-

fen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu 

entwickeln. [é] (1.1.1 (Z)); Hierf¿r sollen insbesondere die Grundlagen f¿r eine 

bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von Arbeitsplªtzen [é] geschaffen 

oder erhalten werden (1.1.1 (G)).  

- Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unver-

meidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (1.1.3 (G)).  

- Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen Teilräumen, 

die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, vermindert werden 

(1.2.2 (G)); Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die 

Möglichkeiten zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten 

Arbeitsplªtzen [é] genutzt werden (1.2.2 (G)).  

- Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher 

Standortqualitªten in wirtschaftlicher [é] Sicht in allen Teilrªumen gestªrkt wer-

den. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebe-

dingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nach-

teile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut werden. (1.4.1 (G))  
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- Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass  

- sie ihre Aufgaben für die Entwicklung des gesamten Landes erfüllen,  

- sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktio-

nen eine räumlich ausgewogene sowie sozial und ökologisch verträgliche 

Siedlungs- und Infrastruktur gewährleisten,  

- Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeits-

platzstrukturen entgegengewirkt wird, 

- sie über eine dauerhaft funktionsfähige Freiraumstruktur verfügen und 

- ausreichend Gebiete für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung erhal-

ten bleiben. (2.2.7 (G)) 

- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der 

Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. (3.2 (Z))  

- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-

heiten auszuweisen. [é] (3.3 (Z))  

- Die Verkehrsinfrastruktur ist in ihrem Bestand leistungsfähig zu erhalten und 

durch Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen nachhaltig zu ergänzen. (4.1.1 (Z)) 

- Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die 

leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Hand-

werks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (5.1 

(G)). 

4.2 Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 9), Karte 1, Raumstruktur 
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Es wird darauf hingewiesen, dass der Regionalplan i. d. F. v. 20.11.2007 derzeit noch nicht 

an die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes 2013/2018 angepasst 

wurde und z.T. widersprüchliche Aussagen zum Landesentwicklungsprogramm 2013/2018 

enthält. Raumstrukturell liegt der Markt Mering im ländlichen Teilraum im Umfeld des großen 

Verdichtungsraumes Augsburg. Der Markt Mering ist als Unterzentrum ausgewiesen und liegt 

zudem auf einer Entwicklungsachse mit überregionaler Bedeutung. 

- Der nachhaltigen Weiterentwicklung als Lebens- und Wirtschaftsraum kommt in 

allen Teilräumen der Region besondere Bedeutung zu. Dabei sind vor allem die 

vorhandenen regionalen Potenziale für die Entwicklung der Region zu nutzen (A 

I 1 (G)). 

- Es ist anzustreben, die Region in ihrer Wirtschaftskraft so zu stärken, dass sie 

am allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen 

Fortschritt des Landes teilnehmen kann (A I 2 (G)) 

- Im ländlichen Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungsraumes Augsburg sol-

len in verstärktem Maße die Infrastruktur und die Struktur der gewerblichen Wirt-

schaft unter Beachtung der ökologischen Ausgleichsfunktionen ausgebaut wer-

den. (A II 1.2 (Z)) 

- Nr. H 7: Paar Zur Sicherung des Hochwasserabflusses und -rückhaltes werden 

folgende Vorranggebiete ausgewiesen. In den Vorranggebieten kommt dem vor-

beugenden Hochwasserschutz gegenüber anderen raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen Vorrang zu. Ihre Lage und Abgrenzung bestimmen sich 

nach Karte 2 a, die Bestandteil des Regionalplans ist. (B I 4.4.1.3 (Z)) 

 

Abbildung 6:  Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 9), Karte 2a, Siedlung und Versorgung 
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- Auf die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in allen Teilen der Region soll hin-

gewirkt und möglichst günstige Rahmenbedingungen für die Unternehmen in den 

Bereichen Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sollen ge-

schaffen werden [é] (B II 1.1 (Z)). 

- Die wirtschaftsnahen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie die 

Technologietransfereinrichtungen sollen weiter ausgebaut werden. (B II 1.2 (Z)) 

- Die wirtschaftlich bedeutsamen Bestandteile der bayernweiten Clusterstrategie in 

den Bereichen Umwelttechnologie, Mechatronik/ Robotik/Effiziente Produktions-

systeme, Informations- und Kommunikationstechnik, Automotive, Neue Werk-

stoffe, Luft- und Raumfahrt sowie Forst und Holz sollen vor allem im großen Ver-

dichtungsraum Augsburg weiter entwickelt und ausgebaut werden. [é] (B II 1.3 

(Z)) 

- Im ländlichen Raum soll darauf hingewirkt werden, den gewerblich-industriellen 

Bereich in seiner Struktur zu stärken und zu ergänzen sowie den Dienstleistungs-

bereich zu sichern und weiter zu entwickeln (B II 2.2.1 (Z)). 

- Es soll angestrebt werden, die vergleichsweise positive Entwicklungsdynamik zu 

sichern. Hierzu soll darauf hingewirkt werden die mittelständische Betriebsstruk-

tur als wesentliche Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung zu stªrken [é] (B 

II 2.2.2 (Z)). 

- Es ist anzustreben, die gewachsene Siedlungsentwicklung der Region zu erhal-

ten und unter Wahrung der natürlichen Lebensgrundlage entsprechend den Be-

d¿rfnissen von Bevºlkerung und Wirtschaft weiter zu entwickeln. [é] (B V 1.1 

(G)). 

5. PLANUNGSKONZEPT 

5.1 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung eines Gewerbeparks im Westen des 

Marktes Mering vor. Das Baurecht wird in Form eines Angebotsbebauungsplanes 

gemäß § 30 Abs. 1 BauGB geschaffen.  

Für das Plangebiet sieht der Markt Mering die Ansiedlung von Kleinunternehmen so-

wie mittelständischen Unternehmen vor. Der Markt Mering verfolgt das Ziel, ortsan-

sässigen Unternehmen und Unternehmen aus der Region Gewerbeflächen anbieten 

zu können.  

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Bauflächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bauungsplanes sind entspre-

chend der vorgesehenen Nutzung als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO fest-

gesetzt.  
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Im Gewerbegebiet GE 1.1, GE 1.2 und GE 2.1, GE 2.2, GE 2.3, GE 2.4 und GE 2.5 

sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen sowie Anlagen für sportli-

che und gesundheitliche Zwecke zulässig.  

Um die geplante Nutzung als Gewerbepark immissionsschutzfachlich zu ermöglichen 

und nicht durch Immissionsorte innerhalb des Plangebiets zusätzlich einzuschrän-

ken, sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewer-

bebetrieb zugeordnet sind und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unter-

geordnet sind, unzulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

Weiterhin nicht zulässig sind Anlagen für sportliche, gesundheitliche, kirchliche, kul-

turelle und soziale Zwecke, da sie mit dem Charakter des Gewerbegebietes nicht 

verträglich erscheinen und der Markt Mering das Ziel verfolgt, für das vorliegende 

Planungsgebiet insbesondere klassische produzierende Gewerbebetriebe anzusie-

deln. Vergnügungsstätten sind innerhalb des Plangebietes nicht zulässig, um nächt-

liche Lärmimmissionen für die nächstgelegene Wohnbebauung zu vermeiden.  

Um die Entstehung von unzulässigen Einzelhandelsagglomerationen von für sich ge-

sehen nicht großflächigen Einzelhandelsnutzungen auszuschließen (vgl. BayVGH, 

Urt. v. 14.12.2016, 15 N 15.1201, und BayVGH, Urt. v. 28.02.2017, 15 N 15.2042), 

sind Einzelhandelsbetriebe mit den Sortimenten des Nahversorgungsbedarfs sowie 

des Innenortsbedarfs nicht zulässig. Die textlichen Festsetzungen verweisen hierzu 

auf die Anlage 2 zur Begründung des Landesentwicklungsprogramms Bayern, in wel-

cher die Sortimente des Nahversorgungsbedarfs und des Innenortsbedarfs definiert 

sind. 

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von max. 0,8 und die Geschossflächenzahl 

(GFZ) von 2,4 für das GE 1.1, GE 1.2 und GE 2.1, GE 2.2, GE 2,3, GE 2,4 und GE 

2,5 entspricht dem in einem Gewerbegebiet zulässigem Höchstmaß gemäß BauNVO 

und schafft damit die größtmögliche Flexibilität in der Bebaubarkeit der Grundstücke. 

Die Ausschöpfung der Obergrenze des § 17 BauNVO ist für Gewerbegebiete typisch 

und begründet sich in einem hohen Flächenbedarf dieser Nutzungen.  

Versickerungsfähige Stellplätze sind bei der Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ) 

nicht anzurechnen, da aufgrund der Festsetzung zur Herstellung der Stellplätze aus 

versickerungsfähigen Belägen keine Versiegelung im Sinne einer baulichen Anlage 

entsteht.  

Für das GE 1.1 und GE 1.2 wird eine Gesamthöhe von maximal 10,0 m festgesetzt. 

Für das GE 2.1, GE 2.2, GE 2.3, GE 2.4 und GE 2.5 wird eine Gesamthöhe von 

maximal 14,0 m festgesetzt. Diese Staffelung der maximalen Gebäudehöhen wird 

vollzogen, um eine Reflektion der Verkehrslärmimmissionen des Schienenverkehrs 

auf der Bahnstrecke München ï Augsburg in den angrenzenden Ortsteil St. Afra zu 

mindern (siehe hierzu auch schalltechnische Untersuchung).  
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Für den unteren Bezugspunkt der Gesamthöhe wird die Oberkante Rohfußboden des 

Erdgeschosses gewählt. Diese darf maximal 0,5 m über dem Niveau der zugeordne-

ten Erschließungsstraße liegen, jeweils gemessen am äußeren Fahrbahnrand im Zu-

fahrtsbereich ausgehend von der Haupterschließungsstraße. Sollte ein Betrieb zwei 

Zufahrtsbereiche aufweisen, ist die Zufahrt zu wählen, welche höher gelegen ist, um 

die Anforderungen an eine hochwasserangepasste Bauweise erfüllen zu können 

Die Festsetzung des Höhenbezuges wurde so gewählt, da parallel zum Bebauungs-

plan derzeit auch die Erschließungsplanung erarbeitet wird und so eine eindeutige 

Zuordnung des Höhenbezugspunktes erfolgen kann. 

Für das Plangebiet ist eine hochwasserangepasste Bauweise notwendig. Daher wird 

festgesetzt, dass der untere Bezugspunkt für die Gesamthöhen eine Höhe von 

508,0 m ü. NN nicht unterschreiten darf. So wird sichergestellt, dass die baulichen 

Anlagen bei einem möglichen Hochwasserereignis unberührt bleiben.  

Die maximal festgesetzten Gesamthöhen können durch untergeordnete Aufbauten 

(z.B. Kamine, Antennen, Photovoltaikanlagen) um bis zu max. 3,0 m überschritten 

werden, da sich die untergeordneten Bauteile an diesem Standort nicht nachteilig auf 

das Orts- und Landschaftsbild auswirken.  

5.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche Grenzabstände 

Für das GE 1.1, GE 1.2 und GE 2.1, GE 2.2, GE 2.3, GE 2,4 und GE 2.5 ist das 

Baurecht innerhalb der im Bebauungsplan dargestellten überbaubaren Grundstücks-

flächen (Baugrenzen) gegeben. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden ent-

sprechend der großflächigen Bebauung eines Gewerbegebietes weiträumig festge-

setzt. 

Stellplätze, Garagen und untergeordnete bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 14 

BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Somit 

wird den Grundstückseigentümer ermöglicht, die Bereiche außerhalb der Baugren-

zen für die oben genannten Nutzungen zu verwenden und somit eine flexible und 

bedarfsgerechte Bebauung des Grundstückes umzusetzen. 

Gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO gilt im Plangebiet die abweichende Bauweise; zulässig 

ist eine offene Bauweise mit der Maßgabe, dass auch Gebäude und Gebäudegrup-

pen über 50 m Länge bis zu der nach den überbaubaren Flächen möglichen Ausdeh-

nung zulässig sind. Mit dieser Festsetzung kann die für Gewerbebetriebe erforderli-

che Bebauung auf einer Ebene mit einer Länge von mehr als 50,0 m sichergestellt 

werden.  

5.1.4 Gestaltungsfestsetzungen 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind Flachdächer mit einer 

Dachneigung bis 5 Grad, flach geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 6 bis 15 

Grad sowie Sheddächer zulässig. Hierbei orientiert sich die Festsetzung der Dach-

formen und Dachneigungen zum einen am bereits bestehenden Gewerbegebiet öst-

lich der Bahnstrecke und zum anderen an den für großflächige Gewerbebetriebe ge-

eignete Dachformen, wie Flachdächer und Sheddächer.  
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Die Belange des Ortsbildes werden dadurch berücksichtigt, dass weder die Dach- 

noch die Fassadengestaltung in grellen oder leuchtenden Farben (RAL 1016, 1026, 

2005, 2007, 3024, 3026, 4000, 6032, 6037 und 6038) sowie dauerhaft reflektierenden 

Materialien erfolgen darf, da dies verunstaltend wirken kann.  

Wenn Gewerbebauten mit einer Länge von über 50 m entstehen, ist eine gegliederte 

Fassadengestaltung aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes notwendig. Die 

Fassaden sollen entweder durch bauliche Maßnahmen (z.B. Versatz der Außen-

wände im Grundriss in der Gesamthöhe) oder durch gestalterische Maßnahmen (z.B. 

eine differenzierte Material- oder Farbwahl oder durch Fassadenbegrünung z.B. mit 

Kletterpflanzen) gegliedert werden.  

Um den Belangen des Orts- und Landschaftsbildes Rechnung zu tragen, darf die 

Höhe der Werbeanlagen an den Gebäudefassaden und der freistehenden Werbean-

lagen die Gesamthöhe der Gebäude nicht überschreiten. Die Außenwerbung muss 

dem Bau angemessen, dem Hauptbaukörper untergeordnet und in die Fassade inte-

griert sein, bzw. in dem Gefüge mit dem Gebäude in einer gestalterischen Einheit 

harmonieren. Um die umliegenden Nutzungen nicht zu beeinträchtigen, sind Werbe-

anlagen mit blinkenden Blitzeffekten, grelle und blendende Lichter und bewegte 

Schriftbänder oder ähnliche Lichteffekte nicht zulässig.  

Geländeveränderungen sind im Plangebiet aufgrund der Hochwassergefahrenfläche 

nur in Form von Aufschüttungen und Abgrabungen für die Herstellung der Gebäude, 

Stellplätze und Zufahrten bis zu max. +/- 0,5 m zur Oberkante des natürlichen Ge-

ländes zulässig. Aufschüttungen von mehr als + 0,5 m sind in solchen Situationen 

zulässig, um eine Höhe von mindestens 508,0 m ü. NN zu erreichen, sodass eine 

hochwasserangepasste Bauweise gewährleistet werden kann (siehe Festsetzung 

zu Höhenbezugspunkten). 

5.2 Verkehrskonzept 

Das Plangebiet liegt unmittelbar an der Bundesstraße B2 und ist über die Staats-

straße St2380 und die Erschließungsstraße Friedenaustraße verkehrsgünstig an 

diese angebunden. Die Friedenaustraße, welche auch den Park & Ride Parkplatz der 

Bahnhaltestelle āMering St. Afraó erschlieÇt, verf¿gt bereits ¿ber eine ausreichend 

große Zu- und Abfahrt zur Staatsstraße St2380, sodass eine Erschließung gesichert 

ist, die Staatsstraße St2380 wiederum mündet direkt in die Bundesstraße B2, welche 

an diesem Knotenpunkt über separate Abbiegespuren für Linksabbieger verfügt, so-

dass auch hier eine ausreichende Anbindung vorzufinden ist.  

Die interne Erschließung des Gewerbeparks verläuft ausgehend von der Friedenaus-

traße. Zur Erschließung des Gewerbeparks ist eine öffentliche Verkehrsfläche vorge-

sehen, die geradlinig in nördliche Richtung verläuft und mit einer Wendeanlage en-

det, die für den Wendevorgang eines LKW ausgelegt ist. Ausgehend von der Nord-

Süd-Erschließung wird der östliche Teil des Gewerbeparks durch eine Ringstraße 

erschlossen. 
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Für die öffentliche Verkehrsfläche ist aufgrund des zu erwartenden hohen Anteils an 

LKW-Verkehr eine Straßenbreite von insgesamt 9,25 m festgesetzt. Innerhalb der 

öffentlichen Verkehrsflächen ist ein einseitiger Fuß- und Radweg mit einer Breite von 

2,0 m vorgesehen. Je nach Bedarf könnte innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche 

auch in Teilabschnitten ein einseitiger begrünter Parkstreifen umgesetzt werden.  

Im südlichen Bereich entlang der Friedenaustraße soll eine neue Fuß- und Radwege-

verbindung mit einer Breite von 3,25 m mit 1,0 m breitem Grünstreifen bis zum Park 

& Ride Parkplatz geschaffen werden. Im südwestlichen Bereich trifft der Fuß- und 

Radweg auf einen bestehenden landwirtschaftlichen Anwandweg und wird über die-

sen in westliche Richtung entlang der Staatsstraße St2380 weitergeführt.  Auch im 

östlichen Bereich zwischen den Gewerbeflächen soll eine fußläufige Verbindung zum 

Park & Ride Parkplatz hergestellt werden. Im Gewerbegebiet ist an der Einmündung 

des Fußweges die Errichtung einer Bushaltestelle des AVV-Augsburgs vorgesehen. 

Am anderen Ende der Fußwegeverbindung am Park & Ride Parkplatz ist die Errich-

tung von Fahrradabstellplªtzen (ĂBike & Rideñ) geplant.  

Für die Herstellung der Stellplätze für Pkw ist die Stellplatzsatzung des Marktes Me-

ring anzuwenden. Um eine hohe Flexibilität für die Gewerbebetriebe zu erreichen, ist 

die Herstellung von Stellplätzen, Garagen und untergeordneten Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-

lässig.  

Ausgehend von der öffentlichen Verkehrsfläche sind im Westen des Plangebietes 

zwei Grünstreifen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht dargestellt. Sollte zukünftig eine 

gewerbliche Nutzung im Westen des Plangebietes entstehen, wäre hier bereits eine 

Anbindung vorhanden. 

5.3 Grünordnungskonzept 

Das Gewerbegebiet soll im Norden und im Westen zur freien Landschaft sowie im 

Osten zur Bahnstrecke und zum Park & Ride Parkplatz eingegrünt werden.  

Um einen schonenden Übergang in die freie Landschaft zu schaffen und das Plan-

gebiet zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen abzugrenzen, ist im Wes-

ten des Plangebietes die Herstellung einer 8,0 m breiten Ortsrandeingrünung vorge-

sehen. Im Norden des Plangebietes und im Osten, in Richtung der Bahnstrecke und 

des Park & Ride Parkplatzes ist die Herstellung einer 6,0 m breiten Eingrünung vor-

gesehen. Im Norden des Plangebiet schließt sich eine öffentliche Grünfläche an die 

Ortsrandeingrünung an auf welcher sich auch die Fläche für den Retentionsraumaus-

gleich der verlorengehenden Hochwassergefahrenfläche befindet.   

Für alle Eingrünungen im Norden, Osten und Westen des Plangebietes ist die Fest-

setzung einer Pflanzbindung (Planzeichen ĂUmgrenzung von Flªchen zum Anpflan-

zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) vorgesehen. Dadurch 

kann gewährleistet werden, dass die festgesetzten Bepflanzungen umgesetzt wer-

den und dadurch ihre Wirkung als Ein- und Begrünung verwirklichen können.  
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Auf den Grünflächen mit Pflanzbindung ist die Pflanzung von Bäumen und Sträu-

chern vorgesehen. Es sind heimische Laubbäume I. oder II. Ordnung gemäß der 

Planzeichnung und der festgesetzten Pflanzqualitäten zu verwenden. Darüber hinaus 

sind Sträucher in Form von Strauchgruppen (sechs Sträucher pro Strauchgruppe) in 

einem Pflanzabstand von 1,5 m zu pflanzen. Die Strauchgruppen sind in einem Ab-

stand von 6,0 m untereinander zwischen den Pflanzmaßnahmen der Bäume herzu-

stellen. Die in der Artenliste genannten Gehölzarten sollen als Orientierungshilfe ge-

nutzt werden. 

Der bestehende Baum, welcher sich an der Friedenaustraße im Süden des Plange-

bietes befindet, muss im Zuge der Planungen gerodet werden.  

Die notwendigen Ausgleichsflächen für das Planvorhaben befinden sich außerhalb 

des Bebauungsplanumgriffes.  

6. IMMISSIONSSCHUTZ 

Nach § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ins-

besondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berück-

sichtigen.  

Nach § 50 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BIm-

SchG, sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine be-

stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der 

Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die aus-

schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete, sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

Um zu beurteilen, ob durch die zukünftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als 

Industriegebiet diese Anforderungen für die schützenswerte Bebauung hinsichtlich 

des Schallschutzes erfüllt sind, können die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur 

DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 herangezogen werden. 

Die Definition der schützenswerten Bebauung richtet sich nach der Definition im Bei-

blatt 1 zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" und nach der TA Lärm "Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 26.08.1998, geändert durch Verwal-

tungsvorschrift vom 01.06.2017, Anhang A.1.3 "Maßgeblicher Immissionsort". 

Im Rahmen der Bauleitplanung sollen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe: Mai 

1987 vorgegebenen Orientierungswerte möglichst nicht überschritten werden. Die 

Kommune als Planungsträgerin gibt durch die Festsetzung von zulässigen Lärmemis-

sionskontingenten vor, welche Lärmemissionen zukünftig aus dem Bebauungsplan-

gebiet emittiert (abgestrahlt) werden dürfen. Auf Basis von normierten Rechenme-

thoden ergeben sich dann zulässige Lärmimmissionen (auch als Immissionsricht-

wert-Anteile bezeichnet) an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. 




